
ÜBERSICHT ZU TRANSPORT UND PRÄSENTATION VON WAFFEN UND GEGENSTÄNDEN

IN DEUTSCHLAND ERLAUBNISPFLICHTIGE 
Schusswaffen, Munition und wesentliche Teile

aus der EU aus der EU

Import bzw. Ausstellung  
ohne Formalitäten

FORMULAR 
Standverantwortlicher

FORMULAR
Transportgenehmigung

FORMULAR
Transport- 

genehmigung

FORMULAR 
Standverantwortlicher

FORMULAR 
Standverantwortlicher

CARNET ATA  
von Ihrem Speditions-

unternehmen 

CARNET ATA  
von Ihrem  

Speditionsun-
ternehmen 

aus Drittländern aus Dritt-
ländern

aus Deutschland  
und Drittländern

Anfangsenergie  
7,5 Joule und 

darüber

Angfangsenergie 
über 0,5 Joule  
bis 7,5 Joule

mit
F-Zeichen

ohne
F-Zeichen

Anfangsenergie  
bis einschließlich 

0,5 Joule

AIRSOFT VERBOTENE 
Waffen und Gegenstände

falls Sie ein oder mehrere der im Folgenden angeführten Produkte
importieren bzw. ausstellen wollen

aus Deutschland von außerhalb Deutschlands

Für bereits in Deutschland befindliche verbotene Waffen und  
Gegenstände, für die das BKA bereits eine Genehmigung erteilt 

hat, ist hinsichtlich der IWA eine Ergänzung dieser  
Genehmigung zu beantragen. 

FORMULAR Standverantwortlicher FORMULAR Standverantwortlicher

FORMULAR
Antrag auf verbotene Waffen

1. Vorderschaftrepetierflinten 
(auch Halbautomaten, die als 
Repetierflinten benutzbar sind) 
 mit Pistolengriff oder mit 

abnehmbarem Hinterschaft oder 
ohne Hinterschaft oder  
 die kürzer als 95 cm sind (bei 

Klapp- oder Schiebeschaft gilt 
das kürzest mögliche Maß) oder 
 deren Lauf kürzer als 45 cm ist

2. Mehrschüssige Kurzwaffen 
(z.B. kürzer als 60 cm) für 
Zentralfeuermunition im Kaliber 
unter 6,3 mm ab dem Herstel-
lungsdatum 01.01.1970

3. Schusswaffen, die über den 
für Jagd und Sportzwecke allge-
mein üblichen Umfang hinaus 
zusammengeschoben, zusam-
mengeklappt, verkürzt oder 
schnell zerlegt werden können

4. Schusswaffen, die den An-
schein eines Gegenstandes des 
täglichen Gebrauches haben 
oder mit einem Gegenstand des 
täglichen Gebrauches verkleidet 
sind (z.B. Stockgewehr, Schieß-
kugelschreiber, schießendes 
Handy, etc.)

5. Platzpatronen ohne deutsches 
Zulassungszeichen

6. Reizstoffpatronen, Reizstoff-
sprühgeräte oder sonstige Ge-
genstände mit Reizstoffen ohne 
deutsches Zulassungszeichen

7. Munition, die nicht dem 
KrWaffKontrG oder Spreng-
stoffrecht unterliegt und ein 
Geschosskaliber von 2cm und 
mehr hat sowie Übungs- und 
Kartuschenmunition in einem 
vergleichbaren Kaliber, die aus-
schließlich für die Verwendung 
in Kriegswaffen oder von Behör-
den bzw. Staatsorganisationen – 
Bundeswehr, Zoll, Bundespolizei, 
Bundesbank, Polizei der Länder, 
oberste Bundes- und Landesbe-
hörden – bestimmt ist.

8. Patronen, die für Waffen mit 
gezogenen Läufen bestimmt sind 
und deren Geschosse  
 kleiner sind als der Felddurch-

messer der dazugehörenden 
Schusswaffe und mit einer  
 Treib- und Führungshülse 

umgeben sind, die sich nach 
dem Verlassen des Laufes vom 
Geschoss trennt

9. Hieb- und Stoßwaffen, die 
den Anschein eines Gegenstan-
des des täglichen Gebrauches 

haben oder mit einem Gegen-
stand des täglichen Gebrauchs 
verkleidet sind (z.B. Stockdegen, 
etc.)

10. Springmesser, deren Klingen 
länger als 8,5 cm und zweiseitig 
geschliffen sind

11. Fallmesser, unabhängig von 
Klingenform und Klingenlänge

12. Stoßdolche (Messer, deren 
Griff quer zur Klinge verläuft)

13. Butterflymesser/Balisong

14. Wurfsterne/Shuriken

15. Stahlruten, Totschläger, 
Schlagringe, Schlagringmesser 
und Würgegeräte (z.B. Nuncha-
ku, etc.)

16. Präzisionsschleudern sowie 
Armstützen und vergleichbare 
Vorrichtungen für diese Gegen-
stände sowie wesentliche Teile 
davon

17. Nachtzielgeräte mit einem 
Bildwandler oder elektronischer 
Verstärkung, die für Schusswaf-
fen bestimmt sind (auch Nacht-
sichtvorsätze oder -aufsätze für 
Zielfernrohre)

18. Vorrichtungen, die zum 
Anleuchten oder Anstrahlen 
des Zieles dienen (z.B. Laser-
Zielgeräte, Zielscheinwerfer, 
Waffenlampen etc.)

19. Alle Elektroschockgeräte 
(auch für Tierhaltung bestimmte) 
ohne deutsches Zulassungs-
zeichen

20. Wechselmagazine für 
Kurzwaffen für Zentralfeuermu-
nition, die mehr als 20 Patronen 
aufnehmen können (und Maga-
zingehäuse)

21. Wechselmagazine für Lang-
waffen für Zentralfeuermunition, 
die mehr als zehn Patronen 
aufnehmen können (und Maga-
zingehäuse)

22. Halbautomatische Kurzwaf-
fen für Zentralfeuermunition die 
über ein fest eingebautes Maga-
zin mit einer Kapazität von mehr 
als 20 Patronen verfügen

23. Halbautomatische Langwaf-
fen für Zentralfeuermunition, die 
über ein fest eingebautes Maga-
zin mit einer Kapazität von mehr 
als zehn Patronen verfügen

A
R

T 
D

ER
 W

A
FF

EN
 U

N
D

 G
EG

EN
ST

Ä
N

D
E

W
O

H
ER

ER
FO

R
D

ER
LI

CH
E 

 
G

EN
EH

M
IG

U
N

G
EN

Stand: Juli 2023


